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Tarifblatt  

Tarif: FlexPower Neo Viertelstunden-Floater 

Preisbildung Arbeitspreis: 

Der Arbeitspreis wird viertelstündlich variabel auf Basis der Day-Ahead-Auktion im Marktgebiet AT (EPEX SPOT) berechnet. 

Preisformel je Viertelstunde t:  

 

AP_QH(t) = EPEX_AT_QH(t) × Verbrauchsfaktor 1,08 + Abwicklungsgebühr 

 

   

   

  

     

 

   

   

 

 

 

     

 

 

 

  

 

 

  

 

  

   

   

     

                

 

Die EPEX-Referenzpreise (Day-Ahead, Marktgebiet AT, 15-Minuten-Produkte) werden täglich für den Folgetag veröffentlicht und sind öffentlich

abrufbar unter:  https://www.epexspot.com/en/market-data.

Navigation:  Market Data →  linke Spalte folgende Auswahl treffen: Market Segment-> Day-Ahead; Auction Name: SDAC; Product: 15 min; Market Area: AT  →  ->
gewünschten Delivery Date (Liefertag auswählen)  -> den jeweiligen Wert für das gewünschte Zeitintervall in der Spalte „Price [€/MWh]“ ablesen  -> Umrechnung in

ct/kWh (1 €/MWh = 0,1 ct/kWh (da 1 MWh = 1.000 kWh).

Die  Abrechnung  erfolgt  ausschließlich  auf  Basis  der  veröffentlichten  Marktpreise  und  der  vom  zuständigen  Netzbetreiber  bereitgestellten

Messdaten. FLEXENERGY erstellt  keine eigenen Preisprognosen; maßgeblich sind ausschließlich die tatsächlich veröffentlichten EPEX-Preise.

Grundpreis

           
     

Laufzeit & Beginn

               

  

Lieferbeginn:  Der  Lieferbeginn  erfolgt  nach  Vertragsannahme  und  Vorliegen  aller  Wechselvoraussetzungen  gemäß  Punkt  3  der  Allgemeine

Geschäftsbedingungen der FLEXENERGY GMBH für die Lieferung von elektrischer Energie und Erdgas.

Abrechnung  und Teilbezahlungsbeträge (TZB)

Die Messung des Energieverbrauchs erfolgt durch den jeweiligen Netzbetreiber. FLEXENERGY erhält die Messdaten elektronisch und rechnet

diese gemäß den geltenden Marktregeln ab. Je nach Art des Zählgeräts erfolgt die Verbrauchsermittlung und Abrechnung wie  folgt: 

• Standardlastprofil (SLP):  

Wenn kein intelligentes Messsystem installiert ist, wird der Stromverbrauch einmal jährlich vom Netzbetreiber abgelesen oder geschätzt. Der 

Jahresverbrauch wird anschließend rechnerisch gleichmäßig auf die Viertelstunden des Jahres verteilt. So kann der Preis nach der im 

Tarifblatt festgelegten Viertelstunden-Preisformel berechnet werden. 

• Intelligentes Messsystem mit Tageswerten (IMS):  

Bei einem intelligenten Zähler, der tägliche Verbrauchswerte übermittelt, erfolgt die Abrechnung auf Basis dieser Tageswerte.  Innerhalb des 

Tages wird der Verbrauch ebenfalls gleichmäßig auf die Viertelstunden aufgeteilt. 

• Intelligentes Messsystem mit Viertelstundenwerten (IME):  

Wenn der Zähler die Verbrauchsdaten im 15-Minuten-Rhythmus (Viertelstundenwerte) liefert, wird die Abrechnung exakt für jedes 

Viertelstundenintervall durchgeführt. Damit wird der jeweilige Börsenpreis direkt auf den gemessenen Verbrauch dieser Viertelstunde 

angewendet. 

  

Die Abrechnung erfolgt standardmäßig jährlich mit monatlichen Teilzahlungsbeträgen (TZB). Auf Wunsch des Kunden kann bei Vorliegen 

eines intelligenten Messsystems eine monatliche Abrechnung erfolgen. Die Teilzahlungsbeträge werden sachlich und angemessen auf Basis des 

Letztjahresverbrauchs und der aktuellen Entgelte ermittelt. Liegt kein Jahresverbrauch vor, orientieren sich die Teilbeträge am durchschnittlichen 

Lieferumfang vergleichbarer Kundenanlagen. Die detaillierte Regelung zu Teilzahlungsbeträgen ergibt sich aus dem Punkt 14.2 der Allgemeine 

Geschäftsbedingungen der FLEXENERGY GMBH für die Lieferung von elektrischer Energie und Erdgas.  

In der Rechnung werden Energie, Netzentgelte, Abgaben, Steuern und Zuschläge gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen 

ausgewiesen. 

 

 

 

      
         

         
                  

  

            
      

€ 10,98 netto/Monat (€ 13,18 brutto/Monat) (entspricht € 131,80 netto/Jahr (€ 158,16 brutto/Jahr)). 
Der Grundpreis bleibt während der Vertragslaufzeit unverändert.

AP_QH(t) = Arbeitspreis je Viertelstunde in ct/kWh
EPEX_AT_QH(t) = Viertelstundenpreis (15-Minuten-Produkt) der Strombörse EPEX SPOT, Marktgebiet Österreich
t = jeweilige Viertelstunde des Liefertages (96 Viertelstunden pro Tag)
Abwicklungsgebühr = fixer Zuschlag in 5,8 ct/kWh netto (6,96 ct/kWh brutto), welcher die Kosten der Beschaffung, Bilanzierung/Abwicklung, Verrechnung 
und Herkunftsnachweise deckt

Vertragslaufzeit: Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und kann vom Kunden unter Einhaltung einer Frist von zwei 
Wochen ordentlich gekündigt werden.
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Online -Tarif (Kommunikation):  

 

Dies ist ein Online-Tarif. Die gesamte Kommunikation erfolgt elektronisch gemäß Punkt 4 der Allgemeine Geschäftsbedingungen der 

FLEXENERGY GMBH für die Lieferung von elektrischer Energie und Erdgas. Auf Wunsch kann der Kunde Rechnungen in Papierform erhalten.  

 

Sonstiges & Gebühren 

Die angegebenen Preise enthalten keine Systemnutzungsentgelte des Netzbetreibers, Steuern, Abgaben, Zuschläge oder Förderbeiträge. 

Diese werden in der jeweils geltenden gesetzlichen Höhe weiterverrechnet.  

 

Rücklastschriften werden mit den tatsächlich vom Kreditinstitut verrechneten Gebühren belastet. 

 

                 

                 

     

 

Für Verbrauchsstellen mit unterbrechbarer Versorgung (z. B. Wärmepumpe, Boiler oder Nachtstrom) erfolgt die Abrechnung zum gleichen 

Arbeitspreis wie für den übrigen Verbrauch dieses Tarifs. Es werden keine gesonderten Preise oder Zuschläge verrechnet.   

 

Photovoltaik (PV): Bei Vorliegen einer Photovoltaikanlage ist eine Einspeisung ins Netz möglich. Die Vergütung erfolgt gemäß einem 

separaten PV-Abnahmevertrag, der individuell mit FLEXENERGY abgeschlossen wird. 

 

Risiken & Transparenzhinweis für Floater-Kunden (Information gemäß § 80 (4a) ElWOG, § 125 (4) GWG) 

Der Arbeitspreis folgt unmittelbar den Viertelstunden-Börsenpreisen (EPEX AT Day-Ahead). Preisschwankungen – nach oben wie nach unten – 

sind jederzeit möglich, auch kurzfristig. Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die Zukunft zu.  

FLEXENERGY informiert Bestandskunden rechtzeitig & verständlich über Preisentwicklungen und Risiken.  

 

Vertragsunterlagen & Geltung 

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der FLEXENERGY GMBH für die Lieferung von elektrischer Energie und Erdgas (abrufbar 

unter flexenergy.at/downloads). 

 

Mahnspesen sind vom Kunden zu vergüten, soweit sie für die zweckentsprechende Einbringung erforderlich sind, den Kunden ein Verschulden 
trifft und die Kosten in einem angemessenen Verhältnis zur betriebenen Forderung stehen. Die erste Zahlungserinnerung erfolgt kostenfrei. Ab 
der zweiten Mahnstufe beträgt die Höhe der Mahnspesen EUR 7,00 inkl. USt. je Mahnstufe.
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